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Die Übereinstimmung der Darstellungen dieses Planes mit den Darstellungen des
seit dem 21.10.1983 rechtswirksamen Flächennutzunsplanes der Stadt Willich, der
rechtswirksamen Änderungen und der nachrichtlichen Übernahmen
wird hiermit bestätigt.
Viersen, den  06. Febr. 2003

                                                               Gez. Nolte             ( SIEGEL )

( A R B E I T S P L A N ) Stand : Juli 2024

Stadt  Willich   

HINWEISE:

1.
Dieser Plan ist ein Neudruck ( Arbeitsplan ) des wirksamen Flächennutzungsplanes.
Er berücksichtigt alle wirksamen Änderungen.
Rechtliche Grundlage bleiben die jeweiligen Planurkunden.

2.
Bekannte Änderungen von Fachplanungen anderer Planungsträger wurden ebenfalls
berücksichtigt und sind als „ Nachrichtliche Übernahmen " oder als „ Vermerkte Planungen "
übernommen worden.
Die Landschaftsschutzgebiete entsprechen dem z. Z. geltenden Recht.

3.
Die im Flächennutzungsplan verwendeten Signaturen und Zeichnungen entsprechen
den Verordnungen über die Ausarbeitung der Bauleitpläne - Planzeichenverordnung
vom 18.12.1990 - und, soweit nicht besonders in der Zeichenerklärung dargestellt, den
Zeichenvorschriften für vermessungstechnische Karten und Risse in NW.

RECHTSGRUNDLAGEN:

- §§ 1 f des Bundesbaugesetzes ( BBAUG ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.08.1976
(BGBL. I S 2256, Bericht BGBL. I S 3617), zuletzt geändert durch Gesetz vom 06.07.1979
(BGBL. I S 949 )
- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BAUNVO)
vom 15.09.1977 ( BGBL. I S 1757 )
- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
( Planzeichenverordnung 1981 PLANZV 81) vom 30.07.01981 ( BGBL. I S 833)
Auf Katastergrundlagen des Kataster- und Vermessungsamtes des Kreises Viersen.

B L A T T    2     

PLANURKUNDE:  STADT WILLICH
- beschlossen vom Rat der Stadt Willich am 14.12.1982
- genehmigt durch den Regierungspräsidenten Düsseldorf am 19.09.1983
- bekannt gemacht im Amtsblatt der Stadt am 20.10.1983

                       Von der vorstehendenGenehmigung ausgenommen
                       gem. Ratsbeschluss vom 30.06.1983
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